Brandschutz - Haftung, Schadenersatz

Jedes Brandgeschehen kann als Nebenwirkung strafrechtliche und/oder zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen bzw. im Fall bestehender Versicherungen zu Deckungsproblemen in der Haftpflichtversicherung oder Sachversicherung bzw. zu Rückforderungsansprüchen eines Versicherers führen. Da die rechtliche Thematik sehr komplex ist werden im Folgenden die Rechtslage und die damit verbundene prozessuale Problematik nur schlagwortartig dargestellt. Die Seminarunterlagen erheben daher genauso wenig Anspruch auf Vollständigkeit, wie die beiliegenden Praxistipps, die lediglich eine Orientierung und „Erste Hilfe“ im Anlassfall zur Vermeidung grober Fehler, darstellen sollen. Bei konkreten Problemen wird die möglichst umgehende Beiziehung eines rechtlichen Fachmannes kaum zu umgehen sein. Die folgenden Ausführungen gliedern sich in folgende Themenkreise:

1. Strafrechtliche Haftung

2. Zivilrechtliche Haftung

3. Versicherungsrechtliche Aspekte

1.
Strafrechtliche Haftung

1.1.
Das österreichische Strafgesetzbuch kennt den konkreten Tatbestand einer Baugefährdung durch ein Brandgeschehen nicht. Auch eine fahrlässige Sachbeschädigung ist dem österreichischen Strafgesetzbuch fremd. Allerdings wird eine fahrlässige Gemeingefährdung unter Strafe gestellt. Der Spezialtatbestand der fahrlässigen Herbeiführung einer Feuersbrunst findet sich in § 170 StGB, der allgemeine Tatbestand der fahrlässigen Gemeingefährdung in § 89 StGB. Daneben kann durch einen Brand auch der Tatbestand der fahrlässigen Tötung (§ 80 StGB), der fahrlässigen Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen (§ 81 StGB) sowie der Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung (§ 88 StGB) erfüllt werden.

1.2.
Je nachdem, welcher strafrechtlicher Tatbestand erfüllt wird, werden je nach Schwere des Delikts Geld- oder Freiheitsstrafen verhängt. Freiheitsstrafen können unter Setzung einer bestimmten Probezeit auch bedingt ausgesprochen werden.

1.3.
Voraussetzung für die Erfüllung sämtlicher Tatbestände ist das Vorliegen eines fahrlässigen Verhaltens. Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen verpflichtet und nach seinen geistigen und körperlichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm zuzumuten ist. Soferne der zu beurteilende Sorgfaltsmaßstab eines Täters sich nicht aus einschlägigen Vorschriften ergibt, wird fingiert, wie sich der idealtypische Mensch in der selben Situation verhalten hätte. Der Sorgfaltsmaßstab wird je nach Sachverhalt entweder vom Richter selbst oder unter Beiziehung eines Sachverständigen beurteilt.

1.4.
Ein Mitverschulden des Geschädigten oder Dritter kann strafmindernd wirken, jedoch niemals zu einem Freispruch führen. Eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung entfaltet Bindungswirkung auch für eine zivilrechtliche Haftung.

Praxistipp:

Die ersten Aussagen vor Polizei oder Gendarmerie haben durchschlagende Beweiskraft und sind später oft kaum mehr zu revidieren. Fehler oder Irrtümer bei diesen Aussagen können oft fatale Folgen haben. Darum:

· Überlegen Sie genau was Sie sagen und legen Sie darauf Wert, dass Ihre Angaben wörtlich zu Protokoll genommen werden.

· Sind Sie im Zweifel, dann erklären Sie zu bestimmten Fragen keine Angaben machen zu können oder machen zu wollen.

· Lesen Sie die verfassten Protokolle genau durch und zögern Sie nicht auf Fehler oder irrtümliche Formulierungen hinzuweisen.

· Da die Unterfertigung des Protokolls als Zustimmung gilt, verweigern Sie nötigenfalls die Unterfertigung des Protokolls.

· Falls möglich kontaktieren Sie vor Ihrer Einvernahme einen berufsmäßigen Rechtsvertreter.

2.
Zivilrechtliche Haftung

2.1.
Allgemeines

Ausgenommen bei der Produkthaftung, ist für eine zivilrechtliche Haftung das Vorliegen eines rechtswidrigen schuldhaften Verhaltens im Sinne einer Fahrlässigkeit erforderlich. Das Zivilrecht unterscheidet zwischen leichter und grober Fahrlässigkeit und knüpft daran teilweise verschiedene Konsequenzen. Unter leichter Fahrlässigkeit ist ein minderer Grad des Versehens zu verstehen, der dem durchschnittlichen Menschen bereits ohne extremes Abweichen von der gebotenen Sorgfalt unterlaufen kann. Die grobe Fahrlässigkeit liegt in einer auffallenden Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, die sich aus der Menge der unvermeidbaren Fahrlässigkeitshandlungen des täglichen Lebens als auffallend heraushebt. Ein wesentliches Merkmal der auffallenden Sorglosigkeit ist auch die Vorhersehbarkeit des Schadens. Wie auch im Strafrecht wird zur Beurteilung des Verhaltens des Schädigers der idealtypische Durchschnittsmensch in der konkreten Lage des Täters fingiert. Die diesbezügliche Beurteilung obliegt wieder dem Richter, der sich zur Klärung dieser Frage allerdings auch eines Sachverständigen bedienen kann. Ein wesentliches Element des Zivilverfahrens ist die Beweislastverteilung, also die Regel, wer im Prozess was zu beweisen hat. Grundsätzlich ist der Anspruchsteller und Kläger für seine Behauptungen beweispflichtig. Dieser Grundsatz wird allerdings teilweise durchbrochen, was zu einer Umkehr der Beweislast führt. In einem derartigen Fall muss der Kläger nur mehr einen bestimmten Sachverhalt unter Beweis stellen oder glaubhaft machen (Anscheinsbeweis) und ist es dann Sache des Beklagten den Entlastungsbeweis zu erbringen. Ein wesentlicher Fall der Beweislast definiert sich in § 1311 ABGB. Wer demnach ein einschlägiges Schutzgesetz (Gesetz, Verordnung, Richtlinie etc.) verletzt hat, hat die Last in einem Prozess zu beweisen, warum er das Schutzgesetz nicht eingehalten hat bzw. dass die Verletzung des Schutzgesetzes auf den Schadenseintritt keinen Einfluss hatte (Schutzzweck der Norm).

2.2.
Haftung aus Vertragsverhältnis

Liegt zwischen Schädiger und Geschädigten ein Vertragsverhältnis oder ein vertragsähnliches Verhältnis vor, braucht der Geschädigte lediglich dieses Verhältnis zu beweisen. Es obliegt folglich gemäß § 1298 ABGB dem Schädiger den Beweis dafür zu erbringen, dass er ordentlich geleistet hat. Zweifel in der Dokumentation wie auch in der Kausalität können daher zu Lasten des Schädigers gehen. Gemäß § 1313 a ABGB haftet im Rahmen eines Vertrages der Geschäftsherr auch für das Verschulden seiner Gehilfen wie für das Eigene.

2.3.
Haftung aus öffentlich rechtlichen Verhältnis

Einer Vertragshaftung gleichzusetzen ist auch eine Haftung aus öffentlich rechtlichen Verpflichtungen (Kehrordnungen, Feuerpolizeiordnungen etc.). Auch hier kommt es wiederum zur Beweislastumkehr. Es müsste also beispielsweise eine Gemeinde bei Unterlassung auf Feuerschau beweisen, dass die Unterlassung für den Schadenseintritt nicht kausal war.

2.4.
Haftung aus Warnpflichtverletzung

Im Rahmen einer Vertragsbeziehung bestehen neben der vereinbarten eigentlichen Vertragsleistung, auch so genannte nebenvertragliche Schutz- und Sorgfaltspflichten. Es besteht also die Pflicht, den Vertragspartner auf offensichtliche Probleme - die nicht unbedingt mit dem eigenen Auftragsverhältnis zu tun haben - hinzuweisen bzw. zu warnen. Dieser Pflicht kommt insbesondere im Verhältnis verschiedener Subunternehmer bei einer Baustelle Bedeutung zu. Eine Warnpflichtverletzung kann allerdings nur dann vorliegen, wenn eine Prüfpflicht bestanden hat. Eine Prüfpflicht besteht jedoch nur insoweit, als diese aufgrund der Umstände und auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zumutbar erscheint. Die Frage des Vorliegens einer Prüfpflicht, der Zumutbarkeit und einer Warnpflichtverletzung wird wiederum über dem Maßstab des idealtypischen Professionisten in der gleichen Situation gelöst.

2.5.
Haftung nach dem Ingerenzprinzip

Nach dem Ingerenzprinzip haftet derjenige, der eine Gefahrensituation schafft auch für deren Betreuung und Überwachung. Das Ingerenzprinzip entfaltet naturgemäß nur dort Wirkung, wo nicht bereits aufgrund einer Vertragsbeziehung oder eines öffentlich rechtlichen Verhältnisses Pflichten bestehen. Voraussetzung einer Haftung nach dem Ingerenzprinzip ist, dass die geschaffene Gefahrensituation dazu geeignet war den eingetretenen Schaden herbeizuführen. Für atypische Erfolge wird daher nicht gehaftet.

2.6.
Haftung für ein Produkt
Das Produkthaftungsgesetz regelt die verschuldensunabhängige Haftung des Herstellers eines fehlerhaften Produktes. Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn ein Konstruktion-, Produktions- oder Instruktionsfehler vorliegt. Bei den Konstruktionsfehlern ist die Enttäuschung der Sicherheitswartung im technischen Konzept (also der Konstruktion) des Produktes begründet. Beim Produktionsfehler entspricht das Konzept und das idealtypische Produkt den Erwartungen, nicht aber einzelne Stücke, weil der Produktionsprozess nicht normgerecht war. Beim Instruktionsfehler war nur die unzureichende Darbietung des Produktes fehlerhaft. Für den Instruktionsfehler ist das zu erwartende Verhalten und der zu erwartende Wissenstand des Abnehmers maßgeblich (es macht daher einen Unterschied, ob ein Produkt an einen Konsumenten oder einen Professionisten verkauft wird). Nach dem Produkthaftungsgesetz werden lediglich Sach- und Personenschäden Dritter oder an dritten Sachen ersetzt, soferne sie nicht überwiegend von einem Unternehmer in seinem Betrieb verwendet werden. Ersatzfähig sind jedenfalls nicht Vermögensschäden. Primär besteht eine Haftung des Lieferanten, der sich durch die rechtzeitige Namhaftmachung des Herstellung von dieser Haftung allerdings befreien kann. Auch nach dem Produkthaftungsgesetz kommt es zu einer teilweisen Beweislastverschiebung. Demnach muss der Hersteller des Produktes beweisen, dass der schadensauslösende Fehler beim Produkt noch nicht bestanden hat, als das Produkt von ihm in Verkehr gesetzt wurde.

2.7.
Organhaftung
Personen, die als Organe des Bundes, des Landes, eines Bezirkes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde, eines Träger der Sozialversicherung oder einer sonstigen Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Recht handeln, haften dem Rechtsträger für den Schaden an dessen Vermögen, soferne der Schaden in Vollziehung der Gesetze durch ein schuldhaftes und rechtswidrigen Verhalten entstanden ist. Die Haftung eines Organs setzt vorerst voraus, dass sämtliche möglichen Rechtsmittel ausgeschöpft wurden. Keine Haftung besteht bei einer entschuldbaren Fehlleistung (also einem nicht nennenswerten Verschulden) sowie im Falle einer Weisung durch einen berechtigten Vorgesetzen. Bei einem Versehen (gleichzusetzen mit leichter Fahrlässigkeit) kann das Gericht den Ersatz aus Gründen der Billigkeit mäßigen oder im Falle eines minderen Grad des Versehens gänzlich erlassen.

2.8.
Haftung nach dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz
Dienstnehmer (Lehrlinge) in einem privatrechtlichen oder einem öffentlich rechtlichen Dienst(lehr)verhältnis haften, wenn sie bei Erbringung ihre Dienstleistung dem Dienstgeber einen Schaden zugefügt haben. Bei einer entschuldbaren Fehlleistung (nicht nennenswertes Verschulden) haftet der Dienstnehmer nicht. Bei einem Versehen (leichte Fahrlässigkeit) kann das Gericht aus Gründen der Billigkeit den Ersatz mäßigen oder im Fall eines minderen Grad des Versehens auch ganz erlassen. Bei Prüfung der Billigkeit sind das Ausmaß der Tätigkeit und die überbundene Verantwortung, das Entgelt, der Grad der Ausbildung, sowie Art und Risiko der Tätigkeit zu berücksichtigen. Ein Dienstnehmer der vom Geschädigten unmittelbar zum Ersatz des Schadens herangezogen wird, kann sich seinerseits beim Dienstgeber unter den gleichen Kriterien regressieren.

Praxistipp:

· Ziehen Sie beim ersten Kontakt mit Anspruchstellern einen professionellen Rechtsvertreter bei.

· Lassen Sie sich nicht durch Forderungsschreiben einschüchtern und geben Sie vorerst keine Erklärungen ab.

· Sichern Sie nach Möglichkeit alle Beweise die Sie entlasten können.

· Fertigen sie nötigenfalls selbständig Lichtbilder oder Videos über die Schadensstelle und die Brandfolgen an.

· Wenn Sie gesetzliche Haftungen überbinden, ist es zweckmäßig dies schriftlich (Vereinbarung, Korrespondenz) festzuhalten.

· Führen Sie über Ihre Aufsichts- und Kontrolltätigkeit Protokoll und lassen Sie sich dieses abzeichnen.

· Rügen Sie Missstände zu deren Behebung Sie nicht selbst zuständig sind nachweisbar schriftlich (Einschreiben).

Produkthaftung:
· Bewahren Sie Einkaufsbelege auf.

· Sichern Sie nach Möglichkeit das angeblich fehlerhafte Produkt.

· Stellen Sie Lichtbilder oder Videos des Schadensbildes und der Folgen her.

3.
Versicherungsrechtliche Aspekte

3.1.
Versicherungen bieten Schutz vor der Beschädigung von Sachgütern (Sachversicherung) oder vor der Inanspruchnahme in Folge fehlerhafter Tätigkeit (Haftpflichtversicherungen). Die Deckungspflicht des Versicherers endet bei der Sachversicherung gemäß § 61 VersVG dann, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. In der Haftpflichtversicherung ist gemäß § 152 VersVG auch das grob fahrlässige Verhalten des Versicherungsnehmers gedeckt und scheidet eine Deckung nur im Fall des Vorsatzes aus. Unter Vorsatz ist aber nicht nur ausschließlich die absolut vorsätzliche Schadenszufügung zu verstehen. Auch ein wissentliches Abweichen von Anweisungen oder Sicherheitsvorschriften kann unter gewissen Umständen dem Vorsatz gleich gesetzt werden und zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen. Gemäß § 67 VersVG gehen Versicherungsleistungen an Geschädigte an den Versicherer über, der folglich im eigenen Namen Regressansprüche beim Schädiger geltend machen kann. Auch bei bestehender Deckungspflicht kann ein Versicherer Leistungsfreiheit aus Obliegenheitsverletzungen des Versicherungsnehmers geltend machen. Hierunter fallen vorvertragliche Verletzungen von Aufklärungspflichten, Risikoerhöhungen oder auch Verletzungen von Pflichten im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Versicherungsfalles (zB unterlassene Schadensminderung, verspätete Schadensmeldung, Anerkenntnis etc.).

Praxistipp:

· Erörtern Sie vor Abschluss eines Versicherungsvertrages, möglichst beim Versicherer selbst, genau Art und Umfang Ihrer Tätigkeit und der gewünschten Haftung. Stellen Sie dem Versicherer nötigenfalls hiezu Unterlagen zur Verfügung.

· Vergewissern Sie sich, dass der Inhalt Ihres Versicherungsantrages auch Eingang in Ihren Versicherungsvertrag (Polizze) gefunden hat. Weisen Sie den Versicherer unverzüglich auf Divergenzen hin.

· Erstatten Sie im Schadensfall so rasch wie möglich eine möglichst umfassende Schadenmeldung. Kontaktieren sie am Besten den zuständigen Sachbearbeiter Ihres Versicherers persönlich und ersuchen Sie um eine rasche Begutachtung und Beistand.

· Haben Sie Zweifel ob eine Deckung gegeben ist, ziehen Sie vor einer Kontaktaufnahme mit dem Versicherer einen professionellen Rechtsberater zu.

· Geben Sie ohne Zustimmung Ihres Versicherers niemals Anerkenntnisse ab.

Zum Referenten:

Dr. Stefan Herdey, geboren 1958 hat nach Absolvierung des Jus-Studiums und der Berufsausbildung zum Rechtsanwalt in der Mindestzeit, im März 1987 gemeinsam mit seinem Kanzleipartner Dr. Roland Gsellmann eine eigenständige Rechtsanwaltskanzlei in Graz eröffnet. Der Kanzleisitz befindet sich im Herzen der Altstadt, im Gebäudekomplex des M1.

Die Schwerpunkte der Kanzleigemeinschaft Herdey - Gsellmann liegen im Zivilrecht sowie in strafrechtlichen Fällen zivilrechtlichen Ursprungs.

Während von Dr. Stefan Herdey die Fachgebiete Erbrecht, Ehe- und Familienrecht, Liegenschaftsrecht und Mietrecht, Produkthaftung, Versicherungsrecht, Wettbewerbsrecht und Strafrecht abgedeckt werden, befasst sich Dr. Roland Gsellmann neben allgemeinen Zivilrecht vorrangig mit Handels-, Gesellschafts- und Bankenrecht, Insolvenzrecht und vor allem Europarecht.
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